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VIERZEHNTENS: Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen demge-mäß 

beide Vertragsteile ihre ausdrückliche Einwilligung bzw. Zustimmung, dass auf Grund dieses 

Vertrages und ohne ihr weiteres Wissen und Einvernehmen im Grundbuche des Be-zirksgerichtes 

Schärding ob der Liegenschaft EZ 84 Grundbuch 48129 Riedau nachstehende 

Grundbuchseintragung vorgenommen werden kann:  

das Eigentumsrecht für die Marktgemeinde Riedau wird zur Gänze einverleibt 

 
 
GV. Schabetsberger will, dass der Vertrag dahingehend abgeändert wird, dass der Kaufpreis 
aufgeschlüsselt wird: €  200.000,- für das Gebäude und € 75.000,- für Inventar. Die Bürgermeisterin soll 
nachfragen ob dies möglich ist, denn so könnte die Gemeinde Notariatskosten sparen, die  
Marienschwestern bekommen denselben Betrag.  
 
Die Amtsleiterin berichtet, dass die Gemeinde mit dem Notar immer „Sonderpreise“ bei der 
Vertragserstellung aushandelt.  
 
Die Bürgermeisterin berichtet, dass  bei Pkt. 4. noch folgender Absatz einfügt wird:  
Es steht den Vertragsparteien frei die Übergabe des Vertragsobjektes auch vor dem oben angeführten 
Termin zu vereinbaren und gelten in diesem Fall die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß, das 
heißt, dass auch der Kaufpreis vor dem Übergabstermin auf dem Treuhandkonto des 
Schriftenverfassers eingelangt sein muss. Ab dem Übergabszeitpunkt endet auch das bestehende 
Pachtverhältnis.  
 
GR. Kopfberger sagt zur Wortmeldung von GV. Schabetsberger: es müssen vorher unbedingt die 
Marienschwestern gefragt werden, ob ihnen eine Aufteilung in Gebäude und Inventar recht ist. Sie sollen 
bei ihrem Steuerberater nachfragen, ob es ein Nachteil für sie ist, denn es könnte sich herausstellen, 
dass sie dadurch einen buchhalterischen „Gewinn“ mit dem Inventar machen und dann Steuern zahlen 
müssen.  
 
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag: Genehmigung des im Entwurf erstellten Kaufvertrages, zusätzlich 
mit dem bekanntgegebenen Absatz in Pkt. 4 und vorbehaltlich der Zustimmung der Marienschwestern 
der Aufteilung der Kaufpreisesumme in € 200.000,- in Gebäude und € 75.000,- für Inventar. Sie lässt 
mittels Handzeichen abstimmen. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
 
 
 
TOP. 5.) Genehmigung der Darlehensurkunde für den Ankauf des Kindergartengebäudes.  
 
 
Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:  
 

Nach Zustimmung des Herrn Landesrates Hiegelsberger zum Kaufvertrag wurde der Notar mit 
der Erstellung des Kaufvertrages beauftragt, es wurde auch Kontakt mit der IKD aufgenommen.  
Das Ansuchen bezüglich Zwischenfinanzierung wurde am 28.3.2013 abgesandt, es wurde uns eine 
Erledigung bis Anfang Mai zugesagt (ist für den Finanzierungsplan auch eingehalten worden), 
aber es wurde uns keine Genehmigung für ein Zwischenfinanzierungsdarlehen mit € 300.000,- 
geben. Am 2.4.2013 hat die Marktgemeinde von der IKD den Finanzierungsplan erhalten: 
€ 300.000,- Ausgaben, davon € 70.800,- mittels Bankdarlehen finanziert.  
Laut Hr. Secklehner sind für Darlehen für Riedau nur € 70.800,-- für 2013 vorgesehen und das 
ganze Projekt könnte somit so nicht verwirklicht werden. Daraufhin hat sie (Bürgermeisterin) 
Kontakt mit Frau Mag. Kasberger , Herrn Pramberger und Herrn Landesrat Hiegelsberger 
aufgenommen und nun passt es. Am heuten Tag ist die schriftliche Genehmigung der IKD gem. § 
84 OÖ. GemO  für die Aufnahme des Darlehens eingelangt!  Darlehensurkunde:  
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Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stellt die Bürgermeisterin den Antrag, die zur Kenntnis 
gebrachte Darlehensurkunde zu genehmigen. Sie lässt mittels Handzeichen abstimmen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
 
 
TOP. 6.) Wohnhaussanierung Pomedt 3;Gewährung einer Wohnbauförderung; Abänderung des 
Darlehensvertrages.  
 
Die Bürgermeisterin gibt den Sachverhalt bekannt:  
 
Die Amtsleitung hat um Wohnbauförderung für die Wohnhaussanierung angesucht. Erfreulicherweise 
konnte sie einen 30 %igen Annuitätenzuschuss erreichen. Der erste Darlehensvertrag der Raiba wurde 
noch vor Bekanntwerden des Annuitätenzuschusses beschlossen. Nun tritt eben eine Änderung ein, die 
in den Vertrag eingearbeitet wird.  
Schreiben Abt. Wohnbauförderung vom 28.3.2013: …Auf Grund der Bestimmungen des OÖ. 
Wohnbauförderungesetzes1993 wurden Ihnen Annuitätenzuschüsse für ein Darlehen in Höhe von € 


